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Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlleiterin der Gemeinde Schorfheide 
vom 24. Juni 2011 über die Wahl des Bürgermeisters am 11. September 2011

Gemäß § 64 Abs. 3 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahIG) und § 31 Abs. 
2 und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlver-
ordnung (BbgKWahIV) mache ich Folgendes bekannt:

I. WAHLTERMIN UND WAHLZEIT

Entsprechend § 64 Abs. 1 und 2 BbgKWahIG findet 
die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde 
Schorfheide am Sonntag, dem 11. September 2011, 
statt. Eine etwa notwendig werdende Stichwahl findet 
am Sonntag, dem 25. September 2011, statt.

Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr.

II. AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG 
VON WAHLVORSCHLÄGEN

Nachdem das Ministerium des Innern die Termine für 
die Haupt- und etwaige Stichwahl festgesetzt hat, for-
dere ich gemäß § 31 Abs. 2 BbgKWahIV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahl möglichst frühzeitig 
einzureichen. Ergänzend hierzu weise ich auf 
Folgendes hin: 

Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde 
Schorfheide

1.	 Wahlgebiet ist die Gemeinde Schorfheide.

2.	 Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

2.1	 Wahlvorschläge können von Parteien, politi-
schen Vereinigungen, Wählergruppen und 

Einzelbewerbern eingereicht werden. 
Daneben können Parteien, politische 
Vereinigungen und Wählergruppen auch ge-
meinsam einen Wahlvorschlag als 
Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich 
jedoch bei dieser Wahl nur an einer 
Listenvereinigung beteiligen. Die Beteili-
gung an einer Listenvereinigung schließt ei-
nen eigenständigen Wahlvorschlag aus. Jeder 
Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber ent-
halten.

2.2	 Die Wahlvorschläge sollten möglichst früh-
zeitig eingereicht werden. Sie sind spätes-
tens bis zum 38. Tag vor der Wahl am 
Donnerstag, dem 04. August 2011, um 
12:00 Uhr, bei der Wahlleiterin in 16244 
Schorfheide im Ortsteil Finowfurt, 
Erzbergerplatz 1 schriftlich einzureichen.

3.	 Inhalt der Wahlvorschläge

3.1	 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster 
der Anlage 5 b zu § 33 Abs. 1 Satz 1 
BbgKWahIV eingereicht werden.

3.2	 Sie müssen enthalten:

a)	 den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf 
oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, den 
Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die 
Anschrift des Bewerbers,

b)	 als Wahlvorschlag einer Partei oder politi-
schen Vereinigung den vollständigen Namen 
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der Partei oder politischen Vereinigung sowie 
die geläufige Kurzbezeichnung in Buchstaben; 
der im Wahlvorschlag angegebene Name der 
Partei oder politischen Vereinigung muss mit 
dem Namen übereinstimmen, den diese im 
Lande führt, 

c)	 als Wahlvorschlag einer Wählergruppe 
den Namen der Wählergruppe und sofern sie 
eine Kurzbezeichnung verwendet auch diese; 
aus dem Namen muss hervorgehen, dass es 
sich um eine Wählergruppe handelt; der 
Name und die etwaige Kurzbezeichnung ei-
ner Wählergruppe dürfen nicht den Namen 
von Parteien oder politischen Vereinigungen 
oder deren Kurzbezeichnungen enthalten,

d)	 als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung 
den Namen der Listenvereinigung und sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet auch 
diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern 
vorhanden, auch die Kurzbezeichnungen der 
an ihr beteiligten Parteien, politischen Vereini-
gungen und Wählergruppen anzugeben,

e)	 den Namen des Wahlgebietes.

Der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers (Einzel-
wahlvorschlag) darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

3.3	 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, 
Anschrift und Telekommunikationsanschluss 
der Vertrauensperson und der stellvertre-
tenden Vertrauensperson enthalten. Als 
Vertrauensperson kann auch ein Bewerber 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts an-
deres bestimmt ist, sind nur die Vertrauens-
person und die stellvertretende Vertrauens-
person, jede für sich, berechtigt, verbindliche 
Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben 
und entgegenzunehmen.

3.4	 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politi-
schen Vereinigung muss von mindestens 
zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstandes der Partei oder politi-
schen Vereinigung, darunter dem Vorsitzenden 
oder einem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat die 
Partei oder politische Vereinigung keinen 
Vorstand auf der Ebene des Wahlgebietes, ist 
der Wahlvorschlag von mindestens zwei 
Mitgliedern des nächsthöheren Gebiets-
vorstandes, darunter dem Vorsitzenden oder 
einem Stellvertreter, persönlich und hand-
schriftlich zu unterzeichnen. Der Wahlvor-

schlag einer Wählergruppe muss von dem 
Vertretungsberechtigten der Wählergruppe 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein. Die Vertretungsberechtigung ist auf mein 
Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung muss von jeder an 
ihr beteiligten Partei, politischen Vereinigung 
und Wählergruppe entsprechend unterzeich-
net sein. Der Wahlvorschlag eines Einzel-
bewerbers muss von diesem persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein.

3.5	 Wichtige Beschränkungen: Jeder Bewerber 
darf nur auf einem Wahlvorschlag für die 
Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde 
Schorfheide benannt sein. Der Bewerber auf 
dem Wahlvorschlag einer Partei darf nicht 
Mitglied einer anderen Partei sein, die mit ei-
nem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl 
antritt.

4.	 Voraussetzungen für die Benennung als 
Bewerber

4.1	 Die Benennung als Bewerber auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereini-
gung, Wählergruppe oder Listenvereinigung 
ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

a)	 Der Bewerber muss gemäß § 65 BbgKWahIG 
wählbar sein.

b)	 Der Bewerber muss durch eine Versammlung 
gemäß § 33 BbgKWahIG bestimmt worden 
sein.

c)	 Der Bewerber muss seiner Benennung auf 
dem Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. 
Die Zustimmung ist nach dem Muster der 
Anlage 7 b zu § 33 Abs. 2 Nr. 1 BbgKWahIV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von ei-
ner Partei eingereicht, hat der Bewerber in 
der Zustimmungserklärung zudem seine 
Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu er-
klären, dass er parteilos ist.

	 Die in Buchstabe a und c genannten Voraus-
setzungen gelten ferner für Einzelbewerber.

4.2	 Zur Wählbarkeit

a)	 Wählbar zum hauptamtlichen Bürgermeister 
sind alle Personen, die

- Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes oder Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union (Unionsbürger) sind,
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- am Tag der Hauptwahl das 25. Lebensjahr, 
aber noch nicht das 62. Lebensjahr vollendet 
haben, 

- in der Bundesrepublik Deutschland ihren 
ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

b)	 Nicht wählbar zum hauptamtlichen Bürger-
meister ist ein Deutscher, der

- nach § 9 BbgKWahlG vom Wahlrecht ausge-
schlossen ist,

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt oder

- von einem Gericht im Disziplinarverfahren zur 
Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder 
zur Aberkennung des Ruhegehaltes rechts-
kräftig verurteilt worden ist.

c)	 Nicht wählbar zum hauptamtlichen Bürger-
meister ist ein Unionsbürger, der

- eine der drei unter Buchstabe b) genannten 
Voraussetzungen erfüllt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen 
Einzelfallentscheidung im Herkunftsmitglied-
staat die Wählbarkeit nicht besitzt.

4.3	 Mit dem Wahlvorschlag ist der Wahlleiterin 
eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach 
dem Muster der Anlage 8 b zu § 33 Abs. 2 Nr. 
2 BbgKWahIV einzureichen, dass der vorge-
schlagene Bewerber wählbar ist. Unions-
bürger, die schriftlich ihre Zustimmung zur 
Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der 
Bescheinigung nach Satz 1 (Anlage 8 b) zu-
sätzlich eine Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 8 c zu § 33 
Abs. 2 Nr. 3 BbgKWahIV über ihre 
Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, 
dass sie in ihrem Herkunftsmitgliedstaat 
nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen 
sind.

5.	 Zur Aufstellung der Bewerber gemäß § 33 
BbgKWahIG

5.1	 Der Bewerber einer Partei oder politischen 
Vereinigung muss in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im ge-
samten Wahlgebiet wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei oder politischen Vereinigung 
in geheimer Abstimmung bestimmt worden 
sein (Mitgliederversammlung). Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von 
den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in ge-
heimer Wahl hierzu besonders gewählt wor-
den sind (Delegiertenversammlung).

5.2	 Der Bewerber einer Wählergruppe muss in 
einer Versammlung der zum Zeitpunkt ihres 
Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet 
wahlberechtigten Mitglieder der Wähler-
gruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn 
die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich or-
ganisiert ist, in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Anhänger der 
Wählergruppe (Anhängerversammlung) in 
geheimer Abstimmung bestimmt worden 
sein. Dies kann auch durch Delegierte ge-
schehen, die von den Mitgliedern oder 
Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in gehei-
mer Wahl hierzu besonders gewählt worden 
sind (Delegiertenversammlung).

5.3	 Der Bewerber einer Listenvereinigung muss 
in einer gemeinsamen Mitglieder- oder Dele-
giertenversammlung in geheimer Abstim-
mung bestimmt worden sein; im Übrigen gelten 
die Bestimmungen des § 33 BbgKWahIG sinn-
gemäß.

5.4	 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, 
Anhänger oder Delegierten von dem zustän-
digen Vorstand der Partei oder politischen 
Vereinigung oder dem Vertretungsberechtigten 
der Wählergruppe mit einer mindestens drei-
tägigen Frist entweder einzeln oder durch 
öffentliche Ankündigung zu laden.

5.5	 Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Ver-
sammlung ist für die geheime Wahl der Be-
werber und der Delegierten für die Delegier-
tenversammlung vorschlagsberechtigt. 
Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, 
sich und ihr Programm der Versammlung in 
angemessener Zeit vorzustellen. In der 
Versammlung müssen sich mindestens drei 
Mitglieder, Anhänger oder Delegierte an der 
Abstimmung beteiligen.

5.6	 Über die Mitglieder-, Anhänger- oder Dele-
giertenversammlung ist eine Niederschrift 
nach dem Muster der Anlage 9 b zu § 33 
Abs. 2 Nr. 4 BbgKWahIV zu fertigen, die dem 
Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der 
Niederschrift muss die Art, der Ort und die 
Zeit der Versammlung, die Form der 
Einladung, die Anzahl der erschienenen 
Mitglieder, Anhänger oder Delegierten sowie 
das Ergebnis der geheimen Wahl hervorge-
hen. Hierbei haben der Leiter der 
Versammlung und zwei von der 
Versammlung bestimmte Teilnehmer an 
Eides statt zu versichern, dass die gesetzli-
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chen Mindestanforderungen an eine demo-
kratische Kandidatenaufstellung gemäß § 33 
Abs. 5 BbgKWahIG beachtet worden sind.

6.	 Unterstützungsunterschriften

6.1	 Befreiung von dem Erfordernis von Unter-
stützungsunterschriften

6.1.1	 Wahlvorschläge von Parteien und politi-
schen Vereinigungen, die am 24. Juni 2011 
(am Tage der Bekanntmachung des Wahltages) 
aufgrund eines zurechenbaren Wahlvor-
schlages im Deutschen Bundestag oder 
Landtag Brandenburg durch mindestens einen 
im Land Brandenburg gewählten Abgeordneten 
oder im Kreistag des Landkreises Barnim 
durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten 
oder in der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Schorfheide durch mindestens einen Ge-
meindevertreter seit der letzten Wahl ununter-
brochen vertreten sind, sind von dem Erforde-
rnis von Unterstützungsunterschriften befreit.

6.1.2	 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die 
am 24. Juni 2011 aufgrund eines zurechenba-
ren Wahlvorschlages im Kreistag des 
Landkreises Barnim durch mindestens einen 
Kreistagsabgeordneten oder in der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Schorfheide durch 
mindestens einen Gemeindevertreter seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften befreit.

6.1.3	 Das Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften gilt ferner nicht für Listenvereini-
gungen, wenn mindestens eine der an ihr 
beteiligten Parteien, politischen Vereinigungen 
oder Wählergruppen eine der zuvor genann-
ten Voraussetzungen für die Befreiung von 
diesem Erfordernis erfüllt.

6.1.4	 Wahlvorschläge von Einzelbewerbern, die 
am 24. Juni 2011 aufgrund eines Einzelwahl-
vorschlages Mitglied im Kreistag des 
Landkreises Barnim oder in der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Schorfheide sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

6.1.5	 Der Amtsinhaber, der sich der Wiederwahl 
stellt, ist von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

6.2	 Wichtige Hinweise:
6.2.1	 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politi-

schen Vereinigung, einer Wählergruppe, einer 
Listenvereinigung oder eines Einzelbewer-
bers, die oder der nicht nach der vorstehen-
den Nummer 6.1 von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit ist, sind

mindestens 44 Unterstützungsunter-
schriften von im Wahlgebiet wahlberechtig-
ten Personen beizufügen.

6.2.2	 Die persönliche, überprüfbare Unterstüt-
zungsunterschrift der wahlberechtigten 
Personen, die einen Wahlvorschlag unter-
stützen wollen, ist spätestens bis zum 
Mittwoch, dem 03. August 2011, 16:00 Uhr, 
bei den entsprechenden Wahlbehörden zu 
leisten. Die Unterstützungsunterschrift 
kann auch bei einem ehrenamtlichen 
Bürgermeister im Land Brandenburg, vor 
einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermäch-
tigen Stelle geleistet werden. Die hierzu 
von mir auf Anforderung ausgegebenen 
Unterschriftenlisten (siehe Nummer 6.2.3) 
sind der entsprechenden Wahlbehörde 
spätestens bis zum Mittwoch, dem 03. 
August 2011, 16:00 Uhr, vorzulegen.

	 Die erforderlichen Unterstützungsunter-
schriften sind auf den von mir aufgelegten 
oder ausgegebenen amtlichen Formblättern 
für Unterschriftenlisten nach dem Muster der 
Anlage 6 zu § 32 Abs. 4 Nr. 3 BbgKWahIV 
unter Beachtung folgender Vorschriften zu er-
bringen:

6.2.3	 Die Formblätter werden von mir auf 
Anforderung des Wahlvorschlagsträgers 
sofort bei der betreffenden Wahlbehörde 
aufgelegt.

	
	 Bei der Anforderung sind Familien- und 

Vornamen sowie Anschrift des Bewerbers 
anzugeben. Daneben ist beim Wahlvorschlag 
einer Partei, politischen Vereinigung, 
Wählergruppe oder Listenvereinigung de-
ren Name anzugeben und sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet auch diese. 
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger 
durch schriftliche Erklärung zu bestätigen, 
dass der Bewerber gemäß § 33 BbgKWahIG 
bestimmt worden ist oder eine Ausfertigung 
der Niederschrift über die Bestimmung der 
Bewerber vorzulegen. Beim Wahlvorschlag 
einer Listenvereinigung sind ferner auch die 
Namen und, sofern vorhanden, die Kurzbe-
zeichnungen der an ihr beteiligten Grup-
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pierungen anzugeben. Beim Wahlvorschlag 
eines Einzelbewerbers ist die Bezeichnung 
„Einzelwahlvorschlag“ anzugeben. Auf An-
forderung des Wahlvorschlagsträgers werde 
ich unter den vorgenannten Voraussetzungen 
auch amtliche Formblätter für die Unter-
zeichnung des Wahlvorschlages bei einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land 
Brandenburg, vor einem Notar oder bei einer 
anderen zur Beglaubigung ermächtigten 
Stelle ausgeben.

6.2.4	 Wahlvorschläge von Parteien, politischen 
Vereinigungen, Wählergruppen oder Listen-
vereinigungen dürfen erst nach der Be-
stimmung des Bewerbers nach § 33 
BbgKWahIG unterzeichnet werden. Vorher 
geleistete Unterstützungsunterschriften sind 
ungültig.

6.2.5	 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils 
einen Wahlvorschlag für die Wahl des haupt-
amtlichen Bürgermeisters unterzeichnen. Hat 
eine Person für diese Wahl mehr als einen 
Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtli-
che von ihr für diese Wahl geleisteten Unter-
stützungsunterschriften ungültig.

6.2.6	 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt 
der Unterzeichnung gegeben sein. Die 
Unterzeichnung des Wahlvorschlages durch 
den Bewerber selbst ist unzulässig.

6.2.7	 Neben der Unterschrift sind Familien- und 
Vornamen, Tag der Geburt und Anschrift der 
unterzeichnenden Person sowie das Datum 
der Unterschriftsleistung anzugeben. Die un-
terzeichnende Person hat sich vor der Unter-
schriftsleistung auszuweisen. Die Zurück-
nahme gültiger Unterstützungsunterschriften 
ist wirkungslos.

6.2.8	 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der 
Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Per-
son ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestim-
men, die die Unterschriftsleistung vornimmt. 
Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
Behinderung nicht in der Lage ist, die 
Wahlbehörde aufzusuchen, kann auf Antrag 
die Unterstützungsunterschrift durch Er-
klärung vor einem Beauftragten der 
Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis 
Montag, dem 01. August 2011,16:00 Uhr, 
(41. Tag) schriftlich bei der Wahlbehörde ge-
stellt werden.

6.2.9	 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtig-
ten Unterzeichner, die die Unterstützungs-
unterschrift auf der von mir ausgegebenen 
Unterschriftenliste leisten, zu vermerken, 
dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer 
Unterschriftsleistung wahlberechtigt sind.

7.	 Mängelbeseitigung
	 Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. 

August 2011, 12:00 Uhr, können fehlende 
Unterstützungsunterschriften nicht mehr bei-
gebracht werden. Das Gleiche gilt, wenn der 
Bewerber so mangelhaft bezeichnet ist, dass 
seine Identität nicht feststeht. Sonstige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, können bis zur Entscheidung über 
die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Abs. 
1 BbgKWahIG) beseitigt werden.

8.	 Zulassung der Wahlvorschläge
	 Der Wahlausschuss beschließt spätestens 

am 30. Tag vor der Wahl (12.08.2011) in öf-
fentlicher Sitzung über die Zulassung der 
Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 
BbgKWahIG und §§ 38 und 39 BbgKWahIV 
verwiesen.

III. VORDRUCKE FÜR DIE EINREICHUNG 
VON WAHLVORSCHLÄGEN

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erfor-
derlichen Vordrucke werden von mir beschafft und 
können bei mir angefordert werden.

Wahlleiterin: Angela Braun, 
Telefon: 03335 453413

Stellv. Wahlleiterin: Kathrin Greger, 
Telefon: 03335 453416

Telefax: 03335 453435

 Schorfheide, 24. Juni 2011

Angela Braun
Wahlleiterin für die Gemeinde Schorfheide
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Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

 
ordentlichen Erträge auf	 10.657.300,00 €

ordentlichen Aufwendungen auf	 11.490.900,00 €

außerordentlichen Erträge auf	 511.700,00 €

außerordentlichen Aufwendungen auf	 29.600,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der
 
Einzahlungen auf	 14.246.400,00 €

Auszahlungen auf	 13.983.000,00 €

festgesetzt.
Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 	 9.596.800,00 €

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	 9.916.100,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	 4.649.600,00 €

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 	 3.662.200,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 0,00 €

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	 404.700,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	 0,00 €

Auszahlungen an Liquiditätsreserven	 0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Haushaltssatzung
der Gemeinde Schorfheide für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der 
Gemeindevertretung vom 30.05.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
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Jeder kann Einsicht in die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Schorfheide für das Haushaltsjahr 2011 
und in die Anlagen nehmen.

Die Haushaltssatzung 2011 liegt in der 
Gemeindeverwaltung, Erzbergerplatz 1, Kämmerei, 
Zimmer 0.10 während der Sprechzeiten zur 
Einsichtnahme aus. 

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schorfheide für das Haushaltsjahr 2011 vom 
01.06.2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Schorfheide, den 01.06.2011

Uwe Schoknecht
Bürgermeister

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	 300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	 390 v. H.

2. Gewerbesteuer	 350 v. H.

§ 5

1.	Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher  
	 Bedeutung angesehen werden, wird auf 
			  3.000,00 €
festgesetzt.

2.	Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Inves- 
	 titionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf
			  30.000,00 €
festgesetzt.

3.	Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vor 
	 herigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf
			  10.000,00 €
festgesetzt.

Schorfheide, den 01.06.2011

Uwe Schoknecht
Bürgermeister
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Mit Beschluss Nummer BA/0301/11 haben die 
Gemeindevertreter am 30. Mai 2011 die erneute 
Änderung des Entwurfes der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes in BBP Nr. 705 „Böhmerheide“ be-
schlossen.
Der geänderte Entwurf der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes liegt mit Begründung 
	 vom 04. Juli 2011 bis einschließlich 18. Juli 2011

zu jedermanns Einsicht während der folgenden Zeiten

Montag - Donnerstag	 08:00 – 12:00 Uhr und 
	 13:00 – 16:00 Uhr, 
Dienstag	 08:00 – 12:00 Uhr und 
	 13:00 – 18:00 Uhr sowie  
Freitag 	 08:00 – 12:00 Uhr

im Bauamt der Gemeinde Schorfheide in 16244 
Schorfheide, Ortsteil Finowfurt, Erzbergerplatz 1 im 
Zimmer 2.11 öffentlich aus.
Während dieser Frist können von jedermann Stellung-
nahmen schriftlich oder während der Sprechzeiten 
(Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr, 
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr, 
sowie Freitag 09:00 – 12:00 Uhr) zur Niederschrift bei 

Bekanntmachung der Gemeinde Schorfheide

Öffentliche Auslegung des erneut geänderten Entwurfes 
der 2. Änderung des Bebauungsplanes (BBP) Nr. 705 „Böhmerheide“

der Gemeinde Schorfheide im Ortsteil Finowfurt, 
Erzbergerplatz 1, 16244 Schorfheide abgegeben wer-
den.
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen 
nur zu den geänderten und ergänzten Teilen abgege-
ben werden können.
Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan un-
berücksichtigt bleiben können und dass ein 
Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 
unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen 
geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
gemacht werden können.
Der geänderte Entwurf der Planzeichnung so-
wie die Begründung können während der Zeit 
der Offenlage zusätzlich im Internet auf der 
Seite der Gemeinde Schorfheide www.gemein-
de-schorfheide.de unter Aktuelles/Schlagzeilen 
angesehen werden.

Der Übersichtsplan ist Bestandteil dieser Bekannt-
machung.

Schorfheide, 09. Juni 2011

Uwe Schoknecht
Bürgermeister


